
Beschluss des 72. Studierendenparlaments

Inflationsausgleichsprämie

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 6. Sitzung des 72. Studierendenparla-

ments am 2024-12-04 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP72-A052- Inflationsausgleichsprämie“ wird mit (15/15/2) in

der folgenden Fassung abgelehnt:

Für die Referent*innen, die im letzten Jahr Personal- und Finanzver-

antwortung sowie eine besondere, über den eigenen Geschäftsbereich

hinausgehende Verantwortung im Tagesgeschäft übernommen haben,

soll eine Inflationsausgleichsprämie nach § 3 Nummer 11c EstG aus-

gezahlt werden. Dies betrifft den Vorsitz, den Finanzreferenten, den

Referenten für Kultur und ehemaligen stellv. Vorsitzenden, die Refe-

rentin für Soziales und aktuelle stellv. Vorsitzende sowie den Referen-

ten für Lehre und Hochschulkommunikation, der gleichzeitig bevoll-

mächtigter Vertreter des Finanzreferenten ist.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Eine solche

Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung

der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Marten Schulz

Stellvertretender Präsident des 72. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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